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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

Nr. 32 MITTWOCH, DEN 16. SEPTEMBER 1998

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Stellingen 49 für den Geltungs-
bereich nordöstlich der Anschlußstelle Hamburg-Stellingen
der Bundesautobahn A 7 zwischen Wördemanns Weg und
Pelikanstieg (Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 321) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Bundesautobahn A 7 – Wördemanns Weg – Ostgrenzen der
Flurstücke 501 und 2129, über das Flurstück 662 (Pinguinweg)
der Gemarkung Stellingen – Rebhuhnstieg – Pelikanstieg –
Kieler Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen
Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
daß er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 be-

Verordnung

über den Bebauungsplan Stellingen 49

Vom 3. September 1998

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (Bundesgesetzblatt 1997 I Seite 2142,
1998 I Seite 137) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Ab-
satz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom
4. April 1978 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 89), zuletzt geändert am 4. November 1997 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 489, 492), § 6
Absätze  4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes vom
2. Juli 1981 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 167), zuletzt geändert am 4. November 1997 (Hambur-
gisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 489, 493), sowie
§ 1 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 der Verordnung zur Weiterüber-
tragung von bau- und naturschutzrechtlichen Verordnungs-
ermächtigungen vom 23. Juni 1998 (Hamburgisches Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 97) wird verordnet:
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zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Gewerbegebiet sind luftbelastende und geruchsbelästi-
gende Betriebe unzulässig. Ferner sind Betriebe mit erheb-
lichem Zu- und Abfahrtsverkehr (insbesondere Tankstel-
len, Fuhrunternehmen sowie Lagerhäuser und Lagerplätze)
sowie Einzelhandelsbetriebe unzulässig.

2. Auf der mit „A“ bezeichneten Fläche des Gewerbegebiets
sind die Dachflächen extensiv zu begrünen.

3. Im Gewerbegebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen
zulässig. Ebenerdige Stellplätze für den Besucher- und
Wirtschaftsverkehr können zugelassen werden.

4. Entlang der Bundesautobahn sind im Gewerbegebiet und
im Kerngebiet die Aufenthaltsräume sowie im reinen
Wohngebiet westlich Birkhahnweg die Wohn- und Schlaf-
räume durch Anordnung der Baukörper oder durch geeig-

nete Grundrißgestaltung den lärmabgewandten Gebäude-
seiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung der in Satz 1
genannten Räume an den lärmabgewandten Seiten nicht
möglich ist, muß für diese Räume ein ausreichender Lärm-
schutz durch bauliche Maßnahmen an den Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude
geschaffen werden.

5. Werbeanlagen im Kerngebiet und im Gewerbegebiet, die
nach ihrer Richtung, Größe oder Höhenlage vornehmlich
auf die Benutzer der Bundesautobahn einwirken, sind
unzulässig.

6. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten
Stellplatz ein großkroniger Baum zu pflanzen. Im Kronen-
bereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m2 anzulegen.

7. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind stand-
ortgerechte Laubbäume und Sträucher zu verwenden.
Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von
mindestens 18 cm, kleinkronige einen Stammumfang von
mindestens 14 cm in jeweils 1 m Höhe über dem Erdboden
gemessen aufweisen. Die entlang des Flamingoweges festge-
setzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
kann für einen Sielanschluß der Gewerbefläche bis zu einer
Breite von 5 Metern unterbrochen werden.

8. Auf den privaten Grundstücksflächen mit Ausnahme des
Gewerbegebiets sind Fahr- und Gehwege sowie Stellplätze
in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.
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Hamburg, den 3. September 1998.

Das Bezirksamt Eimsbüttel


